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Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB vom 03.07.2023 bis 03.08.2023 
  
I.  
Behörden und sonstige 
Träger öffentl. Belange 
 

 
Stellungnahme 
 

 
Abwägung  
 

 
Beschlussvorschlag 
 

 
01 
Regierungspräsidium 
Stuttgart 
Mail vom 01.08.23 
 

 
Die Unterlagen wurden ins Intranet eingestellt und damit den von 
Ihnen benannten Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht. 
 
Nach dem vorgelegten Formblatt handelt es sich um einen entwi-
ckelten Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB. Nach dem 
Erlass des Regierungspräsidiums vom 11.03.2021 erhalten Sie 
bei entwickelten Bebauungsplänen keine Gesamtstellungnahme 
des Regierungspräsidiums. Die von Ihnen benannten Fachabtei-
lungen nehmen – bei Bedarf – jeweils direkt Stellung. 
 
Raumordnung 
 
Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken. 
 
Allgemein weisen wir auf Folgendes hin:  
 
Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1a Abs. 2 BauGB ist aus raum-
ordnerischer Sicht insbesondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 
Abs. 1 ROG hinzuweisen. Danach sind bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen, wie in der Regel Bauleitplänen, die 
Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundsätze der 
Raumordnung im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 2021 gültigen Bundes-
raumordnungsplan Hochwasser, den Landesentwicklungsplan 
2002 und den Regionalplan zu legen.  
 
Insbesondere im Hinblick auf die erstgenannte Rechtsverordnung 
weisen wir auf die erheblichen Prüfpflichten (Ziel der Raumord-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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nung) – insbesondere Starkregenereignisse betreffend – und die 
dort genannten Grundsätze, die bei der Abwägung zu berücksich-
tigen sind, hin. 
 
Darüber hinaus sind die in den Regionalplänen festgelegten Ziele 
zur Bruttowohndichte umzusetzen. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 
Abs. 3 LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten 
des Planes eine Fertigung der Planunterlagen in digitalisierter 
Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu 
senden. Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, 
auch den Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen. 
 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungsprä-
sidiums sind: 
 
Abt. 3 Landwirtschaft  
Frau Cornelia Kästle 
Tel.: 0711/904-13207 
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14242 
Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch 
Tel.: 0711/904-45170 
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 
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02 
LRA Ludwigsburg 
Schreiben vom 02.08.23 
 

 
zu dem oben genannten Bebauungsplanverfahren nehmen wir wie 
folgt Stellung:  
 
I. Immissionsschutz 
Durch den Bebauungsplan wird unter anderem die Errichtung von 
Werbeanlagen eingeschränkt, die Licht-, Lärm- und Geruchs-
immissionen hervorrufen können. Insofern wird das Konfliktpoten-
tial durch emittierende Anlagen gesenkt. Seitens des Fachbe-
reichs Gewerbeaufsicht bestehen keine Bedenken bzw. Anregun-
gen bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplans. 
 
II. Straßen 
Wir haben gegen den Bebauungsplan keine grundsätzlichen Be-
denken und begrüßen eine Regelung für Werbeanlagen. Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im Bereich Er-
schließungsbereich der L 1138 (Eglosheimer Straße). 
 
Nach § 22 Abs. 3 Straßengesetz ist im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans? folgendes zu beachten: 
 
Bauliche Anlagen, inklusive Werbeanlagen, in einer Entfernung bis 
zu 10 m vom Rand der LI 138 darf eine Zustimmung von Seiten 
der zuständigen Straßenbaubehörde (Regierungspräsidium Stutt-
gart) nur versagt oder mit Bedingungen und Auflagen erteilt wer-
den, soweit dies wegen der Sicherheit oder Leichtigkeit des Ver-
kehrs, der Ausbauabsichten oder der Straßenbaugestaltung nötig 
ist. 
 
Wir empfehlen deshalb das Regierungspräsidium Stuttgart zu 
hören. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

03 
Stadt Markgröningen 
Mail vom 17.07.23 

 
Die Stadt  Markgröningen bedankt sich für die Beteiligung im o.g. 
Verfahren und hat keine Bedenken oder Anregungen. 
 

  
 
Kenntnisnahme 
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04 
Gemeinde Möglingen 
Schreiben vom 10.07.23 

 
Durch die Planung werden keine Belange der Gemeinde Möglin-
gen berührt.  
Wie bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren. 
 

 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 

05  
Stadt Ludwigsburg 
Mail vom 05.07.23 
 

 
Nach Durchsicht der Unterlagen werden dazu von Seiten 
der Stadtverwaltung Ludwigsburg keine Anregungen mitgeteilt. 
 

  
 
Kenntnisnahme 
 

06 
Handwerkskammer 
Mail vom 11.07.23 

 
Zu diesem Bebauungsplan haben wir keine Bedenken oder Anre-
gungen.  
 

  
 
Kenntnisnahme 
 

07 
IHK Stuttgart 
Mail vom 14.07.23 

 
Die Zielsetzung ist für uns nachvollziehbar. 
Uns liegt nichts vor, was Anregungen oder Bedenken zur Folge 
hätte. 
 

  
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit, die während der öffentlichen Auslegung eingegangen sind: 
 
II.  
Private 
 

 
Stellungnahme  

 
Abwägung 
 

 
Beschlussfassung 

 
keine 
 

   
Kenntnisnahme 
 

 
 
Folgende am Verfahren beteiligte Behörden und/oder Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken gegen die Planung geäußert: 
 

- Verband Region Stuttgart 
- Landesdenkmalamt BW 
- Gemeinde Tamm 
- BA für Immobilienaufgaben 
- Unternehmensnetzwerk Asperg 


